
Seite: 1/3

► Nr.  VO/2023/12607
öffentlich

Lübeck, 27.09.2023
Vorlage
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung

Bearbeitung: Nicole Rowe (E-Mail: nicole.rowe@luebeck.de Telefon: 122-6154)

Bebauungsplan 23.27.00 - Steinrader Damm / Schönböckener 
Hauptstraße - und zugehörige 144. Änderung des Flächennut-
zungsplanes 
Beschluss über ergänzende Verfahren
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

09.10.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
06.11.2023 Bauausschuss Öffentlich zur Vorberatung
21.11.2023 Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und 

Ordnung
Öffentlich zur Vorberatung

28.11.2023 Hauptausschuss Öffentlich zur Vorberatung
30.11.2023 Bürgerschaft der Hansestadt Lübeck Öffentlich zur Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Durchführung der ergänzenden Verfahren für den Bebauungsplan 23.27.00 – Steinrader 
Damm / Schönböckener Hauptstraße – und für die zugehörige 144. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes (Anlage 1) gemäß § 214 Abs. 4 Baugesetzbuch werden beschlossen.

Verfahren:
Die von der Planung betroffenen städtischen Bereiche werden im Rahmen der Behördenbe-
teiligung nach § 4 und § 4a BauGB beteiligt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
Xgem. § 47 f GO ist erfolgt: Nein- Begründung:

Kinder und Jugendliche wurden im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 
1 BauGB beteiligt. Kinder und Jugendliche 
werden im weiteren Verfahren im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligungen nach 
§ 3 Abs. 2 BauGB beteiligt. Eine darüber 
hinausgehende besondere Beteiligung ge-
mäß § 47 f GO wird nicht durchgeführt, da 
die Belange von Kindern und Jugendlichen 
durch den Bebauungsplan nicht in besonde-
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rem Maße berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig

X vorgeschrieben durch:  
BauGB auf Grundlage der Rechtsprechung 
des BVerwG

Finanzielle Auswirkungen: Ja (Anlage 1)
X Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: Nein 
Ja – Begründung:
Die Auswirkungen der Umsetzung der Pla-
nung auf das Klima sowie vorgesehene 
Maßnahmen zum Klimaschutz wurden im 
Verfahren nach §13b BauGB geprüft und 
werden im Umweltbericht detailliert aufbe-
reitet und in der Begründung zum Bebau-
ungsplan dargelegt.

Begründung der Nichtöffentlichkeit 
gem. § 35 GO:

Begründung:

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 18.07.2023 (Az.: BVerwG 4 CN 3.22) ent-
schieden, dass Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde nicht im be-
schleunigten Verfahren nach § 13b Satz 1 BauGB ohne Umweltprüfung überplant werden 
dürfen. Gemäß Urteilsbegründung verstößt § 13b BauGB gegen EU-Recht.

Dies hat zur Folge, dass noch nicht abgeschlossene Verfahren nach § 13b BauGB einge-
stellt oder in das Regelverfahren der Bebauungsplanung gem. §§ 1 ff. BauGB überführt wer-
den müssen, um einen beachtlichen Verfahrensmangel nach § 214 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
BauGB und die Unwirksamkeit des Plans zu verhindern.

Auch bei rechtskräftigen Bebauungsplänen nach § 13b BauGB kann sich die Unanwendbar-
keit des § 13b BauGB auf die Wirksamkeit des Plans auswirken. Das zeigt bereits die Ent-
scheidung des BVerwG, das den verfahrensgegenständlichen Plan im Rahmen der Normen-
kontrolle für unwirksam erklärt hat.

Es ist davon auszugehen, dass der Bebauungsplan 23.27.00 – Steinrader Damm / Schönbö-
ckener Hauptstraße – bei Durchführung eines Normenkontrollverfahrens im Ergebnis für 
unwirksam erklärt würde. 

Erkennt die Gemeinde die Unwirksamkeit einer Satzung, hat sie drei Möglichkeiten zu ent-
scheiden: 

1. Können die festgestellten Mängel nicht behoben werden, muss sie die Satzung in 
dem für die Aufhebung von Satzungen geltenden Verfahren aufheben. 
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2. Gleiches gilt, wenn die Mängel zwar behebbar sind, die Gemeinde sie aber nicht be-
heben will.

3. Erkennt die Gemeinde behebbare Mängel und will sie an dem Bebauungsplan fest-
halten, muss sie die Mängel im ergänzenden Verfahren beheben.

Nach § 28 Abs.1 Nr. 4 GO kann die Gemeindevertretung die Entscheidung über den ab-
schließenden Beschluss der Verfahren unter anderem zur Änderung von Bauleitplänen und 
Ortsentwicklungsplänen einschließlich städtebaulicher Rahmenplanungen nach § 140 Nr. 4 
des Baugesetzbuches nicht übertragen: Die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeindever-
tretung bezieht sich dabei unter anderem auch auf Beschlüsse zur Behebung der im Ge-
nehmigungsverfahren festgestellten Rechtsverstöße (Ziff. 2.15.1 Verfahrenserlass zur Bau-
leitplanung vom 05.02.2019; PdK SH B-1 § 28 Nr.2). Vor diesem Hintergrund bedarf es für 
den Beschluss zur Durchführung der ergänzenden Verfahren zur Behebung der festgestell-
ten Rechtsverstöße eines Beschlusses der Bürgerschaft. 

Zur Heilung des beachtlichen Verfahrensmangels ist vorgesehen, ergänzende Verfahren 
gemäß § 214 Abs. 4 Baugesetzbuch durchzuführen. Hierbei wird die Verfahrensart zur Auf-
stellung des Bebauungsplanes vom beschleunigten Verfahren in das Regelverfahren umge-
stellt. 

Obgleich auch unter Bezugnahme auf die offiziellen vorläufigen Handlungsempfehlungen 
des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauen gegenwärtig davon aus-
gegangen wird, dass das insgesamt angestrebte Vorgehen rechtlich zulässig ist, wird der 
Vollständigkeit halber darauf hingewiesen, dass insbesondere im Hinblick auf die angestreb-
te Umstellung der Verfahrensart im ergänzenden Verfahren eine gewisse rechtliche Restun-
sicherheit bestehen bleibt. 

Die Erstellung der Umweltprüfung mit den dazugehörigen Unterlagen wurde bereits in Auf-
trag gegeben. Es ist davon auszugehen, dass die Auslegungsbeschlüsse für die Bauleitplan-
verfahren im ersten Halbjahr 2024 gefasst werden können. 
. 
Anlagen:

Anlage 1: Ausschnitt aus dem geltendem Flächennutzungsplan und Entwurf zur 144. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes

Senatorin Joanna Hagen
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weitere Darstellung für umliegende Flächen:
Wohnbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Zeichenerklärung:

(§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB)

Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz,

Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
Pflege und Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)Sonderbauflächen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Grünfläche
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB)

Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB)

Kindertagesstätte

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Sonderbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO)

Wohnbauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 1 BauNVO)

Zeichenerklärung: weitere Darstellung für umliegende Flächen:

Wasserflächen
(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Flächen für den Gemeinbedarf
(§ 5 Abs. 2 Nr. 2a BauGB)

Kindertagesstätte

Sonstige überörtliche und örtliche
Hauptverkehrsstraßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Gewerbliche Bauflächen
(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BauNVO)

Grenze des räuml. Geltungsbereichs
der 144. Änderung des
Flächennutzungsplanes

Grenze des räuml. Geltungsbereichs
der 144. Änderung des
Flächennutzungsplanes
Schule

Sonstige überörtliche und örtliche
Hauptverkehrsstraßen (§ 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
Pflege und Entwicklung von Natur
und Landschaft (§ 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB)

Schule
Schwimm- oder Sporthalle
Spielplatz
Sportplatz
Elektrizität
Abwasser (Regenrückhalteraum)Hauptwanderweg

Abwasser (Regenrückhalteraum)
Hauptwanderweg Hauptwanderweg

Schule
Schwimm- oder Sporthalle
Spielplatz
Sportplatz
Elektrizität
Abwasser (Regenrückhalteraum)

Grünfläche
(§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) Wasserflächen

(§ 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9a BauGB)

Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9b BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
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HANSESTADT  LÜBECK - FACHBEREICH 5 - PLANEN UND BAUEN - BEREICH STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG
Stand: 06.10.2022

AUSSCHNITT AUS DEM GELTENDEN FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
                              DER  HANSESTADT  LÜBECK

für den Geltungsbereich des
Bebauungsplanes  23.27.00 - Steinrader Damm / Schönböckener Hauptstraße -

HANSESTADT  LÜBECK - FACHBEREICH 5 - PLANEN UND BAUEN - BEREICH STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG

M. 1 : 5000

M. 1 : 5000

                            Entwurf zur

144. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLAN
  DER  HANSESTADT  LÜBECK

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes  23.27.00 - Steinrader Damm /
  Schönböckener Hauptstraße -

Anlage  1
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